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1. Nachtragshaushaltssatzung Glasin 2023                     

 
Sachverhalt: 
Gemäß § 48 Absatz 2 Nr. 3 KV M-V hat die Gemeinde unverzüglich eine Nachtragssatzung zu 
erlassen, wenn bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen 
Aufwandspositionen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen erheblichen Umfang 
getätigt werden sollen oder müssen, entsprechendes gilt für Auszahlungen im Finanzhaushalt. 
 
Für die Neuanschaffung der Rolläden und für die Instandhaltung der Fenster in der Kita etc., ist es 
notwendig einen Nachtragshaushalt aufzustellen. Da es sich um nicht unerhebliche Veränderungen 
bei den Auszahlungen für den Finanzhaushalt und Aufwendungen im Ergebnishaushalt handelt, ist 
die Erstellung eines Nachtragshaushaltes erforderlich. 
 
 
 
Beschluss: 
Die Gemeindevertretung Glasin beschließt gemäß § 48 Kommunalverfassung Mecklenburg-
Vorpommern vom 13. Juli 2011 (GVOBI. M-V S. 777) die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2022 der 
Gemeinde Glasin. 
 
 
Anlage: 1. Nachtragshaushaltssatzung 2023 der Gemeinde Glasin 
 
 
Ute Marx 
Bürgermeisterin 
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